


















BUSSGELDKATALOG BEI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
IM ABFALLBEREICH AB 2021

Ausgeleerte Aschenbecher 150 Euro

Dose 125 Euro

Flasche
125 Euro PET-Flasche
150 Euro Glasflasche

Einwickelpapier 125 Euro

Essensreste
120 Euro Obstreste
150 Euro andere Essensreste

Handzettel
Zeitungen/Illustrierte

100 Euro Einzelhandzettel
100 bis 800 Euro über 2 Kilogramm

Hundehaufen 125 Euro

Kaugummi 150 Euro

Papiertaschentuch 100 Euro

Pommes-Tüte 125 Euro

Zigarettenschachtel 125 Euro

Zigarettenkippe 125 Euro

Restabfall Menge über 2 Kilogramm
bzw. über 2 Liter

Bußgeldrahmen
100 Euro bis 800 Euro

Sperrabfall, Einzelstücke
kleineren Umfangs

Bußgeldrahmen
100 Euro bis 500 Euro

Sperrabfall, mehrere Einzelstücke
oder Einzelstücke größeren Umfangs

Bußgeldrahmen
200 Euro bis 800 Euro

Sperrabfall über 1 Kubikmeter
Bußgeldrahmen
500 bis 2.500 Euro

Altreifen, bis 5 Stück
Altreifen mehr als 5 Stück

Bußgeldrahmen
100 bis 500 Euro
500 bis 3.000 Euro

unterstützt die Abfallberatung zusammen mit
dem WBL Initiativen, Vereine, Religionsgemein-
schaen und Einzelpersonen vor Ort, bei Aktio-
nen zur Stadtsauberkeit. Als praktische Weiterfüh-
rung des bürgerschalichen Gedankens und zur
Stadtteilidentifikation wird demnächst das Projekt
„Umweltpatenscha“ an den Start gehen, das
bald im Detail vorgestellt werden kann.
„Ziel ist immer, den persönlichen Lebensstil zu
ändern, den Nachhaltigkeitsgedanken zu stärken
und das schädliche Konsum-und Umweltverhal-
ten zu ändern. Um ein Umdenken hinsichtlich
der Konsum- und Wegwerfmentalität zu festigen,
hat die Abfallberatung seit 2008 ein Internetange-
bot, den „Tausch-und Verschenkmarkt Plus“, ein-
gerichtet. Auch Kleidertauschpartys und Fair Trade
Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten.
Derzeit wird ein Flyer mit einer Sprachauswahl
von 23 Sprachen durch das Landesamt für Um-
welt Rheinland-Pfalz entwickelt, der auch bereits

die neue Bußgeldverordnung kommuniziert“, so
die Abfallberaterinnen der Stadt Ludwigshafen
Lucy Zmuda, Tanja Rehberger und Gabriela
Pechstein.

MÄNGEL MELDEN

Um das Problem des Litterings und des illegalen
Mülls langfristig in den Griff zu bekommen, ist
die Stadtverwaltung auch auf die Hilfe der Mit-
bürger*innen angewiesen. So können seit März
2019 über den Mängelmelder Fundorte, an denen
wilder Müll abgelagert wurde, abgestellte Fahr-
zeuge im öffentlichen Raum, die keine Zulassung
haben, und defekte Straßenleuchten markiert
werden. Weitere Kategorien sind unter anderem
Schäden an Bushaltestellen, verschmutzte und
schadhae Fahrbahnen, Geh- und Radwege, ver-
dreckte Spielplätze, defekte Spielgeräte und
Straßenschilder sowie verblasste Fahrbahnmar-
kierungen.
„Wir sind zuversichtlich, dass die neuen, höheren
Bußgelder einen Abschreckungseffekt haben.
Schließlich ist es unser Ziel, die zu beklagenden
illegalen Abfallablagerungen erst gar nicht ent-
stehen zu lassen. Dabei wird vor allem auf Präven-
tion und Aulärung gesetzt. Die Bürger*innen
sollen dazu gebracht werden, für die ordnungsge-
mäße Entsorgung der angefallenen Abfälle die
vorhandenen Möglichkeiten und Einrichtungen
zu nutzen. Steigende Verunreinigungen sind
mit höherem Arbeitsaufwand und erheblichen
Entsorgungskosten verbunden, die zu Lasten der
Allgemeinheit gehen. Der verschäre Bußgeld-
katalog ist neben demMängel- melder, dem Einsatz
von Müllsheriffs, Plakataktionen,Mülltonnen-
aulebern und der zielgerichteten Aulärung der
Bevölkerung als Präventivmaßnahmen durch
die Abfallberatung ein weiterer Baustein, um den
Müllablagerungen nachhaltig entgegenzuwirken.
Auch ein Konzept unter welchen rechtlichen Be-
dingungen eine Videoüberwachung möglich ist,
ist in Arbeit“ unterstreichen Oberbürgermeistern
Jutta Steinruck und Bau- und Umweltdezernent
Alexander Thewalt. reh/rik

→ Wie man Müll richtig
entsorgt, darüber klären
zahlreiche Flyer auf. Sie
sind auf der Homepage
der Stadt www.ludwigs-

hafen.de/nachhaltig/
umwelt/abfall/abfallbe-

ratung einsehbar.
Foto: Gerhard Werz

→ Müll illegal entsor-
gen, kann nach dem

neuen Bußgeldkatalog
richtig teuer werden.

10 neue Lu 04/2021
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